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Überflüssige Luftverkehrsteuer 
 

von Damian Fichte 

 

Die Luftverkehrsteuer ist eine sehr junge Steuer, die erst zum 1. Januar 2011 eingeführt wurde. 

Sie ist eine Verkehrsteuer, mit der Abflüge von Fluggästen von inländischen Standorten besteu-

ert werden. Die Steuerhöhe beträgt aktuell pro Fluggast 7,50 Euro für Ziele in Europa sowie 

für bestimmte Ziele in Nordafrika, 23,43 Euro für Ziele in etwa bis zu 6.000 km Entfernung 

sowie 42,18 Euro für Ziele in über 6.000 km Entfernung. Bestimmte Fluggäste, z. B. Kinder 

unter zwei Jahren, sind von der Steuer befreit.  

Der Einführung der Luftverkehrsteuer lagen hauptsächlich fiskalische Erwägungen zugrunde, 

indem sie zur Konsolidierung des Bundeshaushalts beitragen sollte. Daneben finden sich in der 

Gesetzesbegründung auch umwelt- bzw. klimapolitische Zielsetzungen. So soll die Luftver-

kehrsteuer analog zur Energie- und Stromsteuer Anreize zu Emissionseinsparungen im Luft-

verkehr setzen. (Vgl. Bundesregierung, 2011) 

 

Zielkonflikt 

Bei dieser Zielkombination gibt es jedoch einen Zielkonflikt zwischen dem Umwelt- und dem 

Fiskalziel. Denn grundsätzlich kann eine fiskalisch ergiebige Steuer nicht gleichzeitig umwelt- 

und klimapolitisch effizient sein. Die Besteuerung trägt nämlich zur Erhöhung der Flugpreise 

bei und verringert tendenziell die Nachfrage nach Flugreisen, was folglich zur Reduzierung der 

Anzahl der Flüge und des Emissionsausstoßes führen kann. Geht aber die Anzahl der Flugrei-

sen zurück, sinkt gleichzeitig die Bemessungsgrundlage der Luftverkehrsteuer und – bei gleich-

bleibenden Steuersätzen – das Steueraufkommen. Daher ist eine umweltbezogene Steuer, falls 

sie über den Preiseffekt tatsächlich Wirkung entfaltet, eine fiskalisch wenig ergiebige Steuer (vgl. 

SVR, 1994, Tz. 326). 

 

Als „Bagatellsteuer“ kein geeignetes Finanzierungsmittel 

Das Aufkommen aus der Luftverkehrsteuer lag im Jahr 2012 bei 948 Mio. Euro. Somit trug sie 

lediglich mit einem Anteil von 0,16 % zum gesamten Steueraufkommen des Staates bei. Eine 

Steuer, deren Aufkommen weniger als 0,2 % des Gesamtsteueraufkommens beträgt, ist als eine 

Bagatellsteuer zu beurteilen (vgl. KBI, 1980). Deshalb ist sie als Mittel zur nachhaltigen Siche-

rung ausreichender Staatseinnahmen wenig geeignet. Vielmehr trägt sie zur Komplizierung und 

Intransparenz des deutschen Steuersystems sowie zur Verschleierung der öffentlichen Abga-

benbelastung bei, da der Steuerzahler die Belastung durch landläufig unbekannte Bagatellsteu-

ern in der Regel nicht einschätzen kann. (Vgl. KBI, 1980, S. 18 ff.) 

 

Kein notwendiges Finanzierungsmittel 

Wie bereits erwähnt, wurde die Einführung der Luftverkehrsteuer mit der im Hinblick auf die 

verfassungsrechtliche Schuldengrenze notwendigen Konsolidierung des Bundeshaushalts be- 
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gründet. Vorausgegangen waren höhere Defizite im Bundeshaushalt, die sich im Zuge der soge-

nannten Finanzkrise ergaben. Die Konsolidierung des Bundeshaushalts sollte aber vor allem auf 

der Ausgabenseite ansetzen, indem entbehrliche Staatsausgaben reduziert werden. Auf der Ein-

nahmeseite sind und waren dazu keine Maßnahmen in Form von Steuererhöhungen erforderlich. 

So sind die Steuereinnahmen des Bundes seit dem Jahr 2010 von 225,8 auf 256,3 Mrd. Euro ge-

stiegen. Für das laufende Jahr rechnet der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ mit Steuereinnah-

men von 258,7 Mrd. Euro. Dieser starke Einnahmezuwachs wäre auch ohne die Einführung der 

Luftverkehrsteuer erfolgt. Im Nachhinein wird somit deutlich, dass die Luftverkehrsteuer zur 

Konsolidierung des Bundeshaushalts über die Einnahmeseite nicht erforderlich war. Sie ist daher 

entbehrlich. 

 

Verstoß gegen Steuergerechtigkeit 

Die Luftverkehrsteuer wird in der Regel von den Fluggesellschaften auf die Flugpassagiere über-

wälzt, sodass letztlich die Flugpassagiere die Steuer zum überwiegenden Teil tragen.1 Sie ist je-

doch nicht mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbar, weil sie die Steuerzahler nicht abhängig 

von ihrem verfügbaren Einkommen als anerkannten Indikator der wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit besteuert. Stattdessen knüpft die Luftverkehrsteuer im Gegensatz zur Umsatzsteuer als 

eine allgemeine mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbare Verbrauchsteuer an speziellen 

Konsumgewohnheiten an, die aber ein unvollständiger und damit kein geeigneter Indikator für 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Steuerträger sind. Der Erwerb eines Flugtickets spiegelt 

lediglich die Konsumpräferenzen wider, die nicht mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

gleichzusetzen sind. Hat ein Konsument eine höhere Präferenz für Flugreisen, wird er sie zulas-

ten anderer Güter verstärkt nachfragen und somit höher besteuert, als ein anderer Konsument 

mit gleichem verfügbaren Einkommen, der beispielsweise mit der Bahn reist. Dies führt zu einer 

ungerechten und ungleichmäßigen Lastenverteilung, weil die Belasteten mehr Steuern zahlen 

müssen, als sie nach Maßgabe des Leistungsfähigkeitsprinzips zu entrichten hätten. Die Luftver-

kehrsteuer ist auch dann nicht mit einer gleichmäßigen Lastenverteilung vereinbar, wenn sie nicht 

überwälzt werden kann. In diesem Fall belastet sie spezielle Wirtschaftsakteure, die Fluggesell-

schaften, ohne dass ihnen eine besondere und überproportionale wirtschaftliche Leistungsfähig-

keit bescheinigt werden kann, die nicht schon im Rahmen einkommensbezogener Steuern erfasst 

wird. Unter dem Aspekt der Steuergerechtigkeit eignet sich die Luftverkehrsteuer damit ebenfalls 

nicht zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben. 

 

Entbehrliches Mittel der Umwelt- und Klimapolitik  

Auch zum Erreichen umwelt- und klimapolitischer Ziele ist die Luftverkehrsteuer entbehrlich. 

Der Luftverkehr trägt zwar durch den CO2-Ausstoß infolge der Kerosinverbrennung zur Um-

weltverschmutzung bei. Jedoch ist diese Umweltbelastung grenzüberschreitend, sodass eine in-

ternationale Lösung angezeigt wäre, anstatt eine inländische Steuer zu erheben. Zudem sollte eine 

solche Steuer an den CO2-Emissionen anknüpfen, um die externen Kosten des CO2-Ausstoßes 

zielgenau zu internalisieren. Dies ist bei der Luftverkehrsteuer nicht konsequent der Fall, denn sie 

bemisst sich nicht nach dem tatsächlichen CO2-Ausstoß, sondern lediglich nach den in nur drei 

Kategorien eingeteilten Flugstreckenlängen. Zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes ist ein Emissi-

onshandelssystem einer Steuer überlegen. Da der innereuropäische Luftverkehr mittlerweile in 

das EU-Emissionshandelssystem einbezogen ist, besteht keine Notwendigkeit mehr, zusätzlich 

                                                 
1  Die Steuerüberwälzung findet schätzungsweise im Umfang von 80 % statt. Vgl. Bundesregierung, 2012, S. 42. 
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eine Luftverkehrsteuer zu erheben.2 Aus gleichem Grund ist es ebenfalls nicht mehr notwendig, 

das gewerblich genutzte Kerosin im Rahmen der Energiesteuer zu belasten (vgl. FiFo, Copenhagen 

Economics ApS und ZEW, 2009, S. 250).  

 

Wettbewerbs- und Standortnachteile  

Die Luftverkehrsteuer hat zu Ausweichreaktionen von Flugpassagieren geführt. Flugpassagiere 

sind aufgrund der Besteuerung auf andere Verkehrsmittel und auf nicht besteuerte Flüge von 

ausländischen Flughäfen ausgewichen.3 Vor allem kleinere Regionalflughäfen sind von den Pas-

sagierbewegungen betroffen. (Vgl. Bundesregierung, 2012) Aufgrund derartiger Ausweichreaktionen 

wurde die Steuer in Dänemark (2008) und den Niederlanden (2009) nach kurzer Zeit wieder ab-

geschafft. Da die Steuer zudem nicht vollständig auf die Passagiere überwälzt werden kann, ent-

stehen für die deutschen Fluggesellschaften zusätzliche Kosten von bis zu rund 100 Mio. Euro 

(vgl. Bundesregierung, 2012, S. 42). Die Luftverkehrsteuer kann damit ein Hemmnis für Wachstum 

und Beschäftigung gerade bei inländischen Arbeitgebern sein (vgl. auch VC, UFO und ver.di, 

2013).  

 

Fazit: Luftverkehrsteuer abschaffen 

Die Luftverkehrsteuer ist als eine „Bagatellsteuer“ zur Sicherung ausreichender Steuereinnahmen 

kaum geeignet. Aufgrund der mittlerweile hohen Bundeseinnahmen ist sie zur Konsolidierung 

des Bundeshaushalts nicht notwendig. Sie ist zudem nicht mit einer gerechten und gleichmäßigen 

Steuerlastverteilung vereinbar. Im Übrigen kompliziert sie als zusätzliche Steuerart das Steuer-

recht. Auch aus umwelt- bzw. klimapolitischen Gesichtspunkten ist sie entbehrlich, da der Luft-

verkehr bereits in das EU-Emissionshandelssystem mit einbezogen ist und diese Maßnahme zur 

Internalisierung externer Kosten zielgenauer wirkt als eine steuerliche Lösung. Schließlich ist sie 

mit Wettbewerbs- und Standortnachteilen für inländische Flughäfen und Fluggesellschaften be-

haftet. Daher sollte die Luftverkehrsteuer ersatzlos entfallen. 

 

 

 

                                                 
2  Die Bundesregierung hatte ursprünglich geplant, die Luftverkehrsteuer tatsächlich nur bis zur Einbeziehung des 

Luftverkehrs in den Emissionshandel im Jahr 2012 zu erheben. Vgl. Bundesregierung, 2010, S. 3 f. 
3  Die Passagiere sind dabei bei Direktflügen auf grenznahe ausländische Flughäfen sowie bei Flügen mit Zwischen-

landungen auf ausländische Drehkreuze ausgewichen. 
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